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Behütet die Natur , bitte!

15 . Februar ( RK ) Bittere Kälte herrschte im Vorjahr um

diese Zeit . Dafür ist heuer schon fast der Frühling angebrochen.

Zumindest Schneeglöckchen blühen schon seit einiger Zeit und nun

sind auch die Palmkätzchen herausgekommen . Die Naturschutzbehörde

bittet daher heuer schon jetzt alle Wienerinnen und Wiener , die

Natur zu behüten und vor allem die Palmkätzchen nicht abzureißen,

da sie die erste Nahrung für die Bienenvölker geben . Zur Unter¬

stützung ihrer Bitte hat die Stadt Wien wieder ein kleines Plakat

herausgebracht , das von der Graphikerin Hilda Zenegg entworfen

wurde . " Behütet die Natur , bitte ! " heißt der Text darauf . Die

graphische Lösung ist recht originell . Das Plakat zeigt den zer¬

rauften Kopf eines kleinen Buben , der gerade sein "Halbstarken-

Kapperl " lüftet . Auf seinen Haaren haben sich zwei Vögel ein Nest

gebaut , das mit einem Blümchen,noch zusätzlich geschmückt ist»
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Wiener Landtag

15 . Februar ( RK ) Unter dem Vorsitz seines Präsidenten Marek
trat der Wiener Landtag heute vormittag zu einer Sitzung zusammen.
Ein von der VO eingebrachter Antrag , der die Ausarbeitung eines

Bodenbeschaffungsgesetzes betrifft , wurde dem Amtsfährenden Stadt¬
rat der Verwaltungsgruppe XI zur Behandlung zugewiesen.

Stadtrat Resch ( SPÖ ) referierte über den ersten Punkt der

Tagesordnung , eine Gesetzesvorlage , womit der zum Gesetz über die
Festsetzung des Ausmaßes von Verwaltungsabgaben im Bereich des
Landes und der Gemeinde Wien und die Einhebung von Amtstaxen im
Verfahr en nach dem Wiener Landes - und Gemeindeabgabengesetz gehö ¬

rige Tarif abgeändert , bezw . ergänzt wird . Die Behörden sind be¬
kanntlich berechtigt , für im Privatinteresse der Staatsbürger lie¬
gende Amtshandlungen Verwaltungsabgaben einzuheben . Das Bundeskanz¬
leramt bearbeitet gegenwärtig eine Neufassung der derzeit gelten¬
den Bundes - Verwaltungsabgabenverordnung 1950 . Die neue Fassung
coli nicht nur die einzelnen Positionen und Zitierungen dem gegen¬
wärtigen Stand der Rechtslage anpassen , sondern darüber hinaus eine
übersichtliche Rege . lung dieser Rechtsmaterie bringen . Stadtrat
Resch stellte fest , daß dieselben Erwägungen auch den Magistrat zu
einer Regelung bestimmen . Ein ins Auge springender Mangel der gel¬
tenden Bestimmungen ist , daß die Verwaltungsabgaben für die Verlei¬
hung von Kino - und Theaterkonzessionen durch Verordnung der Landes¬
regierung festgesetzt sind . Wegen der großen Bedeutung des Kino-
unc1 Theaterwesens für die Allgemeinheit erscheint es jedoch ange¬
zeigter , wenn diese Abgaben unmittelbar vom Gesetzgeber selbst
festgesetzt werden , wodurch sie eine stabilere Grundlage hätten,
Fiesem Mangel soll die vorliegende Gesetzesvorlage abhelfen . Zu
diesem Zweck sollen die in Betracht kommenden Positionen und Zitie¬
rungen unverändert aus dem zur Verordnung gehörigen Tarif in dem
dem Gesetz angeschlossenen Tarif übernommen werden . Nach BesoM .’

', ß-
fassung durch den Landtag wird der Landesregierung ein dem gegen¬
wärtigen Stand der Rechtslage angepaßter , die Rechtsmaterie über¬
sichtlich regelnder Text für die zu ihrer Verordnung gehörigen
seiden Tarife vorgelegt werden.
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Bas Gesetz soll mit Ablauf des Tages seiner Kundmachung in

Kraft treten , es findet auf alle in diesem Zeitpunkt anhängigen

Geschäftsfälle Anwendung . Von Seiten der Arbeiterkammer wurde ge¬

gen die Vorlage kein Einspruch erhoben . Die Kammer d*er gewerbli¬

chen Wirtschaft hat zwei Anregungen gegeben . So wurde die Schaf¬

fung einer einheitlichen Tariftabelle angeregt . Dieser Vorschlag

soll überprüft werden . Die zweite Anregung der Kammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft geht dahin , daß man dort , wo der Bund nach sei¬

nen gesetzlichen Vorschriften keine Gebühren einhebt , auch nicht

Amtstaxen fordern sollte . Dazu ist zu sagen , daß es sich hier

hauptsächlich um Eingaben und Entscheidungen in Gemeindeabgaben¬

angelegenheiten handelt . Obwohl der Betrag von drei Schilling pro
Eingabe , mit dem nicht einmal die Eigenkosten gedeckt sind , sehr

gering ist , soll versucht werden , hier in der Praxis eine Einheit¬

lichkeit zwischen Bund und Gemeinde zu schaffen . Eine entsprechende
Vorlage soll unterbreitet werden.

Bei der Abstimmung wurde das Gesetz in erster und zweiter

Lesung einstimmig angenommen.
Stadtrat Afritsch ( SPÖ ) referiert sodann über eine Abän d erung

des § 2 der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien , nach der das
Wort " Fünfhaus " durch die Worte " Rudolfsheim - Fünfhaus 11 ersetzt
werden soll . Im Jahre 1890 wurden die Ortsgemeinden Rudolfsheim
und Sechshaus vereinigt und kamen unter dem Namen " Rudolfsheim"
als 14 . Bezirk zu Wien . Fünfhaus behielt seinen Namen und wurde
der 15 . Wiener Gemeindebezirk . Im Jahre 1958 wurde der 14 . Bezirk
( Rudolfsheim ) und der 15 . Bezirk ( Fünfhaus ) zum 15 . Bezirk mit der

Bezeichnung " Fünfhaus " vereinigt . Rudolfsheim hatte nach der Volks¬
zählung vom Jahre 1954 69 . 470 Einwohner , Fünfhaus 54 . 440 , Von vie¬
len Bewohnern des ehemaligen Bezirkes Rudolfsheim wurde oft der
Wunsch ausgesprochen , die historische Bezeichnung " Rudolfsheim"
wieder einzuführen . Diese Unzufriedenheit der Bewohner könnte be¬
hoben werden , wenn die ehemalige Bezirksbezeichnung Rudolfsheim
in die Bezeichnung des 15 . Bezirkes aufgenommen wird . Dazu ist
aber eine Änderung des § 2 der Verfassung der Bundeshauptstadt

■ien in der Fassung der Bezirkseinteilungsnovelle 1955 notwendig.
Biese Änderung sieht der jetzige Gesetzentwurf vor . Da die prak¬
tische Einführung der neuen Bezeichnung des 15 . Bezirkes aber
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eine gewisse Zeit erfordert , soll das Gesetz erst zwei Monate

nach seiner Kundmachung in Kraft treten.
Die Vorlage wurde in erster und zweiter Lesung einstimmig

angenommen.

Zwei Aus1ieferungsb ogehren

Abg . Dr . Bohmann ( SPÖ ) referiert über ein vom Strafbezirks¬

gericht Wien gestelltes Auslieferungsbegehr e n , und zwar um Zustim¬

mung zur strafgerichtlichen Verfolgung des Landtagsabgeordneten
Hans Mandl wegen Ehrenbeleidigung . Der Kläger , Bezirksvorsteher
Dr . Friesinger , hat behauptet , daß der Beschuldigte in einer Sit¬

zung des Kulturausschusses Dr . Friesinger der lügenhaften Behaup¬
tungen bezichtigt habe , Stadtrat Mandl habe ferner veranlaßt und

geduldtet , daß durch die " Rathaus - Korrespondenz " Auszüge seiner
Rede einem größeren Personenkreis übermittelt wurden*

Stadtrat Mandl hat in einem Schreiben an den Landtagspräsi¬
denten um seine Auslieferung ersucht . Das Immunitätskollegium hat
sich mit dem Auslieferungsbegehren befaßt und festgestellt , daß es
sich um ein Delikt handelt , das in Ausübung des Mandates begangen
wurde . Daher stellt das Immunitätskollegium den Antrag , dem Ansu¬
chen des Strefbezirksgerichtes nicht Folge zu leisten . ( Vizebür-
germcister Weinborger s Nichts gegen Immunität , aber hoffentlich
führt dieser Beschluß nicht dazu , daß jeder Mandatar jeden Bürger
straflos beschimpfen kann ! )

Bei der Abstimmung wird der Antrag des Immunitätskollegiums
einstimmig angenommen .

Abg . Dr . Fiedle r ( ÖVP ) referiert über ein Auslieferungsbegeh¬
ren des Bezirksgerichtes Salzburg , und zwar um Zustimmung zur
strafgerichtlichen Verfolgung des Landtagsabgeordneten Dipl . - Ing
Leo Gruber wegen Verdachtes der Übertretung gegen die körperliche
Sicherheit . Das Auslieferungsbegehen betrifft einen Autounfall des
Landtagsabgeordneten . Dipl . - Ing . Gruber hat um seine Auslieferung
ersucht , da der Unfall in keinem Zusammenhang mit der Ausübung sei¬
nes Mandates steht . Das Immunitätskollegium unterbreitet daher den
Antrag , dem Ausli ef erungsbegehren stattzugeben.

Bei der Abstimmung wird der Antrag des Immunitätskollegiums
pinstimmig angenommen .
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No vpllieruriff _
des Bienst recht es

Stadtrat Riemer ( SPO ) referierte über eine Gesetzesvorlage,

durch die das Dienstrecht der Beamten der Stadt Wien abgeändert

wird . Es handelt sich dabei um Abänderungen , die durch das Inkraft¬

treten des ASVG notwendig geworden sind sowie um die Beseitigung

von Auslegungsschwierigkeiten des Dienstrechtes . Der Entwurf

schafft eine gleichartige Regelung wie das vom Bund beschlossene

Gesetz über die Ruhegenuß - Vordienstzeiten . Besonders hervorzuhe¬

ben ist , daß das Höchstaufnahmealter bei der Gemeinde durch das

Gesetz von 40 auf 35 Jahre herabgesetzt wird.

Abschließen weist der Referent darauf hin , daß alle Änderun¬

gen , die in dieser Novelle festgehalten sind , mit der Gewerkschaft

der Gemeindebediensteten im besten Einvernehmen besprochen und

vereinbart wurden . Er stellte daher den Antrag , den Entwurf des

Gesetzes zu genehmigen.

Abg . Dr . Soswinski ( VO ) erklärt : Mit dem vorliegenden Gesetz¬

entwurf beabsichtigt man auch eine Reihe von Verschlechterungen

im Dienstrecht einzuführen , die mit der notwendigen Regelung im

Zusammenhang mit dem ASVG schon gar nichts zu tun haben . Jedermann

müßte die Präge an den Landtag richten , warum bei der Einführung

der Bestimmungen des ASVG zwangsläufig das Aufnahmealter bei der

Gemeinde Wien von 40 auf 35 Jahre herabgesetzt werden muß . Ich

denke , daß die hiefür abgegebene Erklärung irreführend ist . Offen¬

sichtlich ist es die Ansicht der Verwaltung , daß Leute mit 40 Jah¬

ren zum alten Eisen gehören.
Bei der Neuredaktion der BStimmung , wonach ein Beamter in

eine andere Gruppe überreiht werden kann , hat man eine ganz kleine

Kleinigkeit unter den Tisch fallen lassen : die ursprüngliche Be¬

stimmung , daß die Personalvertretung zu hören ist.

Die dritte Verschlechterung betrifft die Bestimmungen über
den Verlust des Anspruchs auf die Bezüge infolge von Haft . Es
wird nämlich der in Untersuchung Befindliche dem Abgestraften
gleichgehalten , der Beschuldigte ist also schon der Schuldige.
Es wäre nur interessant zu erfahren , nach welchem Maß den schuld¬

losen Angehörigen ein angemessener Unterhaltsbeitrag gegeben wird.
Ist es angemessen dem Angehörigen eines höheren Beamten , der in
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Haft kommt , einen höheren Betrag zu geben als etwa dem eines Hilfs¬

arbeiters?
Da alle Abänderungsanträge , die wir Vorbringen , abgelehnt wur¬

den , sehen wir uns gezwungen , das ganze Gesetz abzulehncn , da wir

nicht die Verantwortung für die Verschlechterungen mit übernehmen
können.

In seinem Schlußwort wendet sich Stadtrat Riemer , gegen die

Behauptung , daß durch diese Novelle das Dienstrecht der Beamten

der Stadt Wien verschlechtert worden wäre , und verweist darauf,
daß dadurch , daß verschiedenen Wünschen der Gewerkschaft entspro¬
chen wurde , Verbesserungen an der Dienstordnung erfolgt sind . Was

die Herabsetzung des hufnahmealters auf 55 Jahre anlangt , muß be¬

dacht werden , daß jemand , der mit 54 oder 55 Jahren ein pragmati¬
sches Dienstverhältnis bei der Gemeinde anstrebt , gewöhnlich schon
eine große Anzahl von Berufsjahren zumeist für einen privaten
Dienstgeber tätig gewesen ist.

Rr bringt wohl Anwartschaften bei der Sozialversicherung
mit , die aber auf keinem Fall einen genügenden Ausgleich bilden
können , und man muß auch berücksichtigen , daß das Personalbudget
mit Ponsionsleistungen bereits außerordentlich hoch belastet ist.
Allein beim Magistrat entfallen 516,5 Millionen auf Pensionen,
während bei den Verkehrsbetrieben auf je 10 Aktive 11 oder 12 Pen¬
sionisten kommen . Es muß daher darnach gestrebt werden , daß prag-
matisierte Bedienstete wenigstens noch 20 effektive Dienstjahre
zurückzulegen in der Lage sind . Im übrigen gilt diese Änderung
nicht für jene Bediensteten , die sich bereits im Dienste der Stadt
7ion befinden.

Die Ansicht von Dr „ Soswinski , daß bei der Umreihung eines
Bediensteten die Porsonalvertrctung in Zukunft nicht mehr mitzu¬
wirken habe , beruht auf einem Irrtum.

Bei der Gewährung eines Unterhaltsbeitrages an Angehörige in
Haft befindlicher Beamter wird ausschließlich nach sozialen Ge¬
sichtspunkten und im Einvernehmen mit den zuständigen Gewerkschafts-
instanzen vorgegangen werden.

Boi der Abstimmung wird der Gesetzentwurf gegen die Stimmen
^ 0r beschlossen ,

. /•
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Der Gesetzentwurf über dio Ausübung dos Gnadenrechtes in Dis-

ziplinarangelegenheiten der Landeslohrer wird nach einem Bericht
von Stadtrat Riemer ohne Debatte einstimmig angenommen .

Hierauf berichtet Stadtrat Riemer über ein Gesetz , betreffend
die Gewährung von Ruho ( Vorsorgungs ) g3nii3sen an ehemalige Empfänger
von Ruhe - ( Vers qtgungs ) ge nüssen aus einem öffentlich - rechtlichen
Dienstverhältnis zur Stadt Wien , bezw . zu einem Rechtsträger , des¬
sen Aufgaben von der Stadt Wien übernommen worden sind . Bei dem
Gesetz * das nach den bisherigen Erhebungen nur auf zwei Personen
Anwendung findet , handelt es sich lediglich um eine legistische
Bereinigung.

Abg , Dr . S o swinsk i ( VO ) tritt dafür ein , daß den Hinterblie¬
benen der Justifizierten der Ruhegenuß nicht nach der tatsächlich
geleisteten Dienstzeit berechnet wird , sondern so , als ob sie ihre
Dienstzeit hätten vollenden können . Der Redner stellt einen dies¬
bezüglichen Antrag und ersucht um die Zuweisung desselben an den
Amtsführenden Stadtrat der Vorwaltungsgruppe I . Ein zweiter Antrag
des Redners verlangt , daß nicht nur ehemaligen Nationalsozialisten
sondern auch den Opfern des Krieges , die vor der Erreichung des
Definitums so schwer kriegsbeschädigt wurden , daß sie nicht in den
Genuß eines normalen Ruhestandsbezuges kommen konnten , ein ausrei¬
chender Ruhegenuß gewährt wird . Die Zahl der Hinterbliebenen nach
Justifizierten und auch jene der Schwerkriegsbeschädigten der Ge¬
meinde V/ien , sei nicht so groß , daß eine Erhöhung ihres Ruhegenus¬
ses untragbar wäre . Abschließend stellt der Redner fest , seine
Fraktion hege keinerlei Rachegefühle gegen kleine Nationalsoziali¬
sten , aber so lange den Opfern des nationalsozialistischen Regimes
nicht volles Recht widerfahren sei , so lange müssen eben auch dio
kleinen Nationalsozialisten warten . Darum stimme seine Fraktion
gegen dieses Gesetz.

Stadtrat Riemer stellt zu den Anträgen des VO - Redners fest,
daß die Versorgung der Kriegsopfer Sache des Bundes sei und die
Gemeinde Wien daher dafür nicht zuständig ist . Die Hinterbliebenen
der Freiheitskämpfer erhalten den Ruhegenuß nicht nach der tatsäch¬
lich geleisteten Dienstzeit ihres Angehörigen.
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Bei der Klärung dieser Frage wurde über jeden einzelnen

Ball entschieden . Es werden den Hinterbliebenen 80 Prozent der

vollen RuhegenußbeZüge angewiesen . Es ist also ein Großteil jener

Zeit angerechnet worden , die der Betreffende , wenn er an : Leben

geblieben wäre , bei der Gemeinde hätte zurücklegen können . Der

Referent empfiehlt daher die beide n Anträge zur Ablehnung.

Bei der Abstimmung wurde die Gesetzesvorlage ohne die

Stimmen der VO ange nommen . Die beiden Anträge des GR . Dr . Soswinski

wurden gegen die Stimmen der YO abgelehnt.

Diener Gemeinderat

15 . Februar ( RIß ) Im . Anschluß an den V/iener Landtag trat

der Diener Gemeinderat unter dem Vorsitz von Bürgermeister Jo nas

zu einer Sitzung zusammen . Von der YO lagen neun Anfrage n vor.

Ant räge wurden zwei von der ÖVP , sechs von der YO und einer von

der SPö eingebracht . Bis auf den sozialistischen Antrag , der die

Gewährung unverzinslicher Darlehen zum Möbelankauf bei Rück¬

stellung von Möbeln ehemaliger Nationalsozialisten betrifft und

auf Verlangen am Schluß der Sitzung verlesen wird * wurden alle

Anträge den zuständigen Gemeinderatsausschüssen zur Behandlung

zugewiesen.
Der erste Punkt der Tagesordnung betrifft die '

.
'/ah 1 vo n sechs

.Schriftfüh rern des Gemei nderates , da die mit einem Jahr fest¬

gesetzte Funktionsdauer abgelaufen ist . Von der Sozialistischen

Partei wurden die Gemeinderäte Maria Hi rsehier , Maria Ja cobi,
Britz Konir , Leopold Mist i nger vorgeschlagen , von der öster¬

reichischen Volks partei die Gemeinde rate Mariens Bittn er und

Franz Falz er . Die Genannten wurden ohne die Stimmen der YO zu

Schriftführern auf die Dauer eines Jahres wiedergewählt.
GR . Skokan ( ÖVP ) referiert sodann über zwei Hachtrags kredite

von 1,4 Millionen und 1,1 Millionen Schilling zur Anschaffung von
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25 vierachsigen Großraumzügen und 45 vierachsigen Großraumbeiwagen.

GRo Haller ( YO ) begrüßt es , daß die Mittel für die An¬

schaffung der Großraumwagen flüssig gemacht wurden . Er wendet sich

aber dagegen , daß man bereits wieder von Erhöhung der Straßenbahn-

und der Stromtarife spricht . Die Gemeinde Wien gibt mit diesem Be¬

schluß ein Beispiel , daß dort , wo ein Wille ist , auch ein . ^ eg ist.

her Redner verlangt daher Maßnahmen , damit alle Sperrungen für

Investitionen,besonders aber für Investitionen der Verkehrsbetriebe 9

aufgehoben werden.

Berichterstatter GR . Sk 0 kan verzichtet auf das Schlußwort.

Bei der Abstim mung wird der Antrag des Referenten ^ ijis ^tpjmnig

angenomme
GR . Dinstl ( SPÖ ) referiert über die Abänderung des Fläche n-

widmungs — und Bebauungsplanes für ein Gebiet im 15 . Bezirk * Der

Referent führt aus , daß der sogenannte Braunhirschengrund zu den

sanierungsbedürftigen Gegenden Wiens gehört . Um für die Planungs¬

arbeiten Zeit zu gewinnen , wurde seinerzeit über das betroffene

Gebiet eine Bausperre verhängt . Seither ist ein Strukturplan

ausgearbeitet worden ; daher wird die Bausperre nun wieder aufgehoben.

GR . Dr . Prutscher ( ÖVP ) benützt den Anlaß , sich mit der Präge

des Baues von Werkstätten für kleine und Mittelbetriebe zu be¬

fassen . Es sei notwendig , diese Drage auf längere Sicht zu behan¬

deln , weil es sich dabei um eine Existenzfrage für die Klein - und

Mittelbetriebe handelt . Für große Betriebe besteht die Möglichkeit,

an den Stadtrand auszuweichen . Dies kann bei Kleinbetrieben nicht

gemacht werden . Der Redner erinnert auch an einen Antrag seiner

Fraktion , der sich mit dem Problem der Unterbringung von Klein - und

Mittelbetrieben in gemischtem Baugebiet beschäftigte . Der Antrag
v.urde von der Baudirektion nicht befriedigend beantwortet . Aufgabe

einer richtigen Stadtplanung müßte es aber sein , sich mit diesen

Din 0 en zu befassen . Der Redner gab seiner Erwartung Ausdruck , daß

eie Grundlagen der Werkstättenplanung bei der vorliegenden Abände¬

rung des Flächenwidmungs - und Bebauungsplänes besser horausgearbei-
tet werden . ( Beifall bei der ÖYP . )

« /•
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Berichterstatter GR . Ginstl verzichtet auf das Schlußwort.

Bei der Abstimmung wird .der Antrag des Referenten einst irnmig

a ngenommen e

Unverzinslich e Darlehen bei . Rückgabe von NS - Mö beln

Abschließend verliest Schriftführerin Gemeinderätin Maria

Kirschler ( SPÖ ) den Antrag der Gemeinderäte Dr . Stemmer , Br . Boh-

mann , Maria Jacobi und Genossen betreffend Gewährung unverzinsli¬

cher Gemeindedarlehen zum Möbelankauf bei Rückstellung von Möbeln

ehemaliger Nationalsozialisten . In dem Antrag wird ausgeführt , daß

die Stadt Wien schon seit Jahren bemüht ist , ehemaligen National¬

sozialisten entzogene Möbel wieder in Benützung zu geben . Die Bar¬

lehensgewährung soll nun jenen Benützern von NS - Möbeln , die auf

ihre Benützungsrechte verzichten , die Möglichkeit zum Ankauf von

Irsatzmöbeln geben . Bie so freigewordenen Möbel können dann ihren

früheren Eigentümern zur weiteren Benützung überlassen werden.

Bürgermeister Jonas weist den Antrag dem Gemeinderatsausschuß

II zu und schließt die Sitzung um 13 . 50 Uhr.
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Bisher 1,215 . 020 Wahlberechtigte

15 . Februar ( RK ) Die Anlegung der Wiener Stimmliste ist be¬

reits sehr weit vorgeschrittene Die Brgebnisse der ersten Zählung

der Wiener Wahl - und Stimmberechtigten liegen vor . Es sind dies

die im Hauptverzeichnis der Stimmliste eingetragenen Personen . Der

sogenannte Nachtrag I ist noch nicht inbegriffen . Dieser wird auf

Grund jener Stimmlistenanlageblätter zusammengestellt , die erst

während dos Schreibens des Hauptverzeichnisses eingelangt sind.

Ohne diesen Nachtrag I beträgt die Gesamtsumme der im Hauptver¬

zeichnis der Wiener Stimmliste eingetragenen Wahl - und Stimmbe¬

rechtigten 1,215 . 020 . Die vergleichbare Ziffer bei der National¬

ratswahl 1956 machte 1,216 . 797 aus . Das Hauptverzeichnis der Wie¬

ner Stimmliste enthält also um 1 . 777 Personen weniger Wahl - und

Stimmberechtigte , als das Hauptwählerverzeichnis 1956 , Aus der

nachfolgenden Tabelle ist die Aufgliederung auf die Bezirke zu

entnehmen , außerdem sind auch die endgültigen Wählerzahlen der

Nationalratswahl 1956 angegeben , um einen Vergleich zu ermögli¬
chen.

Bezirk Vorläufige Wähler¬
zahl 1957

Vorläufige Wähler¬
zahl 1956

Endgültige Wäh¬
lerzahl 1956

I
II

III
IV
V
VI

VII

VIII
IX
V
A

XI

XII

Dill
XIV

25 . 670

77 . 095

87 . 965

54 . 457

55 . 003

32 . 818
37 . 108

28 . 507

52 . 133

92 . 904

33,510
68 . 122
39 . 138
63 . 949

24 . 037

76 . 815
88 . 174

34 . 122

55,026

33 . 125

37 . 409
28 . 862

52 . 534

92 . 391

33 . 054
67 . 850

38 . 873

63 . 805

24 . 286 '

77 . 346
88 . 583

34 . 551

55 . 393

33 . 314

37 . 604

29 . 035

52,801
92 . 780

33 . 186

68 . 115

39 . 105
64 . 213 ■
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IV
rvr i
IVII
XVIII
2IX
YYaa

XXI
XXII
XXIII

77 . 288
87 . 549
50 . 919
51 . 717
43 . 517
54 . 600
56 . 817
38 . 197
28 . 041

78 . 296
87 . 852
51 . 557
52 . 372
43 . 431
54 . 830
56 . 360
38 . 192
27 . 830

1,215 . 020 1,216 . 797

Pferdemarkt vom 14 . Februar

Blatt 299

78 . 591
88 . 228
51 . 726
52 . 523
43 . 670
55 . 088
56 . 607
38 . 460
27 . 898

1,223 . 103

15 . Februar ( RK) Inland kein Auftrieb . Auslandsschlachthofs
26 Stück aus Ungarn , Preiss 6, - S.
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